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zahlt der Auftraggeber an den Rechtsanwalt anstelle 
der gesetzlichen Gebühren eine Vergütung

in Höhe von  ______________________

(in Worten Euro

),
mindestens jedoch den Betrag der gesetzlichen 
Gebühren.

wird vereinbart, dass die Gebühren mindestens nach 
einem Gegenstandswert

von  ______________________

(in Worten Euro

),
berechnet werden. Wird der Gegenstandswert vom 
Gericht höher festgesetzt, gilt dieser Betrag.

zahlt der Auftraggeber an den Rechtsanwalt anstelle 
der gesetzlichen Gebühren eine Vergütung pro Stunde

in Höhe von  ______________________

(in Worten Euro

),
mindestens jedoch den Betrag der gesetzlichen 
Gebühren.

wird neben den nach dem Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz anfallenden Gebühren eine zusätzliche Vergütung 
mit einem Gebührensatz aus dem o.g. vereinbarten 
Gegenstandswert (darüberliegendes Feld)

von  ______________________ vereinbart.

Hierdurch erhöht sich z.B. die „Mittelgebühr“ der 
Geschäftsgebühr von Faktor 1,3 um die zusätzliche 
Vergütung (Gebührensatz).

zwischen *

einerseits
(nachstehend „der Rechtsanwalt“)

andererseits
(nachstehend „der Auftraggeber“)

und *

Für die anwaltliche	 q außergerichtliche Tätigkeit       

	 q Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren in der ___________ Instanz

in Sachen

Die Vergütung ist zahlbar wie folgt: _________________________________________________________________________

Alle Auslagen, wie Umsatzsteuer, Reisekosten, Tagegelder, Abwesenheitsgelder, Schreibauslagen und dergleichen, 
werden daneben gesondert geschuldet.

Fotokopiekosten hat der Auftraggeber dem Rechtsanwalt, unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung, zu bezah-
len, wenn 1. Behörden-/ Gerichtsakten kopiert werden, 2. zur Unterrichtung des Auftraggebers Aktenauszüge oder 
Korrespondenz kopiert und diesem zur Verfügung gestellt werden, 3. Kopien angefertigt werden, mittels derer der 
Korrespondenzanwalt den Prozessanwalt oder der Hauptbevollmächtigte den Unterbevollmächtigten unterrrichtet, 4. 
Kopien von Anlagen für Schriftsätze für das Gericht und / oder andere Verfahrensbeteiligte angefertigt werden. 

vergütungsvereinbarung in zivilsachen und fgg-verfahren

_______________________________________________

_______________________________________________

(Ort, Datum)

(Der Auftraggeber)

Nichtzutreffende Textkästen streichen.

Hinweis für Mandanten:
Die vereinbarte Vergütung und die Fotokopierkos-
ten übersteigen unter Umständen die gesetzlichen 
Gebühren. Selbst wenn der Gegner oder ein Anderer 
Gebühren zu erstatten hat, ist dies auf die gesetzlichen 
Gebühren beschränkt. Die restliche Vergütung wird in 
keinem Fall erstattet.

* genaue rechtliche Bezeichnung der Vertragspartner mit Firma / Vorname / Name und Anschrift und gegebenfalls Rechtsform und Vertretung. 


